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Sitzung des Gemeinderats vom 23. April 2024 
 

An der obengenannten Sitzung hat der Rat nachfolgende Geschäfte behandelt und Beschlüsse ge-

fasst. Er hat: 

 

  Geschäftstitel 

 

1.  00.08.102 Daniela Wittinger, geboren am 20. Januar 1993, wohnhaft in Gommiswald, als 
Schulleiterin Kindergarten mit Stellenantritt am 12. August 2024 und einem Pen-
sum von 30 Stellenprozenten gewählt. Sie arbeitet in einem reduzierten Pensum 
ebenfalls weiterhin als Lehrperson der Primarschule weiter. 
 

2.  00.08.120 beschlossen die Lehrlingsgehälter zukünftig per Jahresanfang und nicht per 1. 
August, dem Datum der Lehrantritte, der Teuerung anzupassen. 
 

3.  01.08.253 Kay Romer als Mitglied aus dem Schützenverein Schmerikon in die Schiessplatz-
kommission Chlausen, für den Rest der Amtsdauer 2021/24 gewählt. 
 

4.  02.01.102 auf Antrag des IT-Verantwortlichen der Schule die Beschaffung von 170 Laptops 
bei der Firma Brack zum offerierten Preis von CHF 147'016.00 inkl. MWSt. be-
schlossen. Bezogen werden sie im Leasing über die Firma CHG für drei Jahre (40 
Monate). 
 

5.  03.02.110 der Durchführung des kantonalen Schwingfestes 2026 zugestimmt und seine 
Unterstützung zugesichert. Das 111. kantonale Schwingfest findet am Sonntag, 
den 31. Mai 2026 statt. Die Schwingarena und die zahlreichen Festzelte bedürfen 
eines Areals von rund 25'000 m2, welches auf der Grossen Allmeind, unmittelbar 
angrenzend an die «gedeckte Aabachbrücke» erstellt werden soll. Erwartet wer-
den zwischen 180 und 200 Sportler und 3'000 bis 4’000 Besuchende.  
 

6.  03.04.120 der Anschaffung von über zweihundert gestrichener Bretter für den Unterhalt 
der Ruhebänke zugestimmt und damit verbunden, die nicht bugdetierte Aus-
gabe in eigener Kreditkompetenz bewilligt. 
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7.  04.03.313 

08.03.102 

08.09.111 

die Geschäfte und Anträge erörtert und die Delegationen bestimmt für die  
- Mitgliederversammlung des Vereins Spitex Linth vom 7. Mai 2024. 
- Generalversammlung des Vereins Rapperswil Zürichsee Tourismus vom 7. 

Mai 2024. 
- Generalversammlung der Elektrizitätswerk Schmerikon AG vom 3. Mai 2024. 

 

8.  06.03.220  

06.03.402 

Entscheide zu diversen Einsprachen zum Projekt Zentrumsbereich und Orts-
durchfahrt gefällt. 
 

9.  06.03.250 zwei Anfragen zu Gemeindestrassen dritter Klasse beantwortet. Er verweist auf 
die bereits angestossene allgemeine Überprüfung des geltenden Strassenplans 
und die geänderten Anforderungen an eine hinreichende Erschliessung. 
 

10.  07.02.210 einen Entscheid zu einer Einsprache zum Projekt Goldbergbach gefällt. 
 

11.  07.02.210 das Ergebnis der Volksabstimmung zum Goldbergbach vom 14. April 2024 zur 
Kenntnis genommen. Vorbehältlich einer Einsprache bis zum 24. April 2024 gilt 
der Baukredit über die Eindolung des Goldbergbachs und der Erneuerung der 
Wasserversorgung in der Obergasse über insgesamt 5.8 Mio. Franken inkl. 
MWSt. als genehmigt. Zusätzlich genehmigte der Gemeinderat den Nachtrag zur 
Honorarofferte der Schällibaum AG. Diese berücksichtigt den grossen Anstieg 
der Baukosten und die Zusatzaufwendungen infolge der Forderungen der SBB 
zum Durchlass unter dem Bahntrassee. 
 

12.  07.02.213 die Ingenieurgemeinschaft Aabach mit Zusatzaufwendungen im Zusammenhang 
mit dem Hochwasserschutzprojekt (HWS) Aabach 2. Etappe beauftragt. Die zu-
sätzlichen planerischen Aufwendungen sind auf das Ergebnis der Ämterkonsul-
tation zum Auflageprojekt beim Kanton und Bund zurückzuführen. Sie beinhal-
ten: 
 
a) Bereinigung des Dossiers unter Berücksichtigung der Rückmeldungen der 

Fachstellen  
b) Projektanpassung: Ersatzneubau Brücke Säntisstrasse inkl. Verlegung Strasse 
c) Projektanpassung: Riegelrampe 
 
Vorgesehen ist das Mitwirkungsverfahren für den Sondernutzungsplan Gewäs-
serraum (SNP GWR) im 2. Quartal zu wiederholen. Auf Anweisung des Bundes 
darf der Gewässerraum nicht unter Anwendung der Ausnahmebestimmungen 
für dicht überbaute Gebiete reduziert ausgeschieden werden. Die öffentliche 
Auflage des HWS-Projektes inkl. SNP GWR und Beitragsplan werden im 2. Halb-
jahr angestrebt. 
 

13.   5 Bauanträge behandelt. 
 

  
 GEMEINDEPRÄSIDIUM SCHMERIKON 
 Der Gemeindepräsident 
  
 
 
 
 Félix Brunschwiler 


